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41. ANHANG ZUR KIRCHENBEITRAGSORDNUNG DER ERZDIÖZESE WIEN 2026 

Auf Beschluss des diözesanen Wirtschaftsrates der Erzdiözese Wien (zuständiges Gremium 
gem. § 3 Kirchenbeitragsordnung (im folgenden Text KBO genannt)) vom 11.12.2025 und mit 
Zustimmung des Apostolischen Administrators und designierten Erzbischofs von Wien Mag. 
Josef Gründwidl wurde der Anhang der Kirchenbeitragsordnung der Erzdiözese Wien mit 
Wirkung vom 1.1.2026 abgeändert und lautet wie folgt: 
 
(1) Kirchenbeitrag vom Einkommen (Tarif E)  
 
a) Der Jahreskirchenbeitrag vom Einkommen beträgt 1,1 Prozent der Beitragsgrundlage 

abzüglich eines allgemeinen Jahresabsetzbetrages von EUR 61,00.  
b) Mindestkirchenbeitrag bei ausschließlich unselbständiger Erwerbstätigkeit EUR 35,00 pro 

Jahr.  
c) Mindestkirchenbeitrag bei selbständiger Erwerbstätigkeit EUR 126,00 pro Jahr.  
d) Beitragsgrundlage bildet das zu versteuernde Jahreseinkommen des Vorjahres laut 

Einkommensteuerbescheid  
e) Sonstige Bezüge, soweit sie gemäß §§ 37, 38 und 67 EStG steuerlich begünstigt sind, 

werden nicht in die Beitragsgrundlage nach Buchstabe a) einbezogen, sondern mit 0,5 vom 
Hundert dieser Einkünfte bemessen.  

f) Die Bestimmungen des Einkommensteuergesetzes über Steuersätze und 
Steuerabsetzbeträge haben keinen Einfluss auf die Bemessung des Kirchenbeitrages.  

g) Eine Beitragsgrundlage bilden auch Einkommen oder Geldleistungen, die aufgrund 
gesetzlicher Bestimmungen oder internationaler Vereinbarungen einer staatlichen 
Besteuerung nicht unterliegen. 

 
(2) Kirchenbeitrag vom Vermögen (Tarif V)  
 
a) Der Kirchenbeitrag vom land- und forstwirtschaftlichen Vermögen beträgt bei  

einem Einheitswert bis EUR 18.200 6,0 von Tausend  
vom Mehrbetrag bis EUR 36.400  5,5 von Tausend  
vom Mehrbetrag bis EUR 72.800  4,0 von Tausend  

darüber      2,0 von Tausend  
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mindestens jedoch EUR 35,00  
b) Der Kirchenbeitrag von den übrigen Vermögensarten (V) beträgt 2 von Tausend des 

Vermögenswertes, wenigsten jedoch EUR 126,00. 
 
(3) Kirchenbeitrag für Mitarbeitende im land- und forstwirtschaftlichen Betrieb. Der 

Kirchenbeitrag gemäß § 10 Abs. b der Kirchenbeitragsordnung beträgt 10 Prozent jenes 
Beitrags, den die betriebsinhabende Person nach dem Einheitswert der Land- und 
Forstwirtschaft zu leisten hat oder im Falle der Beitragspflicht zu leisten hätte, mindestens 
jedoch EUR 35,00. 

 
(4) Die Beitragsgrundlage nach § 10 Abs. c der Kirchenbeitragsordnung (Verbrauch) beträgt 

mangels anderer Anhaltspunkte mindestens: EUR 17.682,00 für die pflichtige Person, 
EUR 8.900,00 für die/den Ehe- bzw. eingetragene/n Partner/in und je EUR 1.800,00 für 
jedes zum Haushalt gehörende Kind, für das Familienbeihilfe bezogen wird. 

 
(5) Der angemessene Lebensunterhalt gemäß § 11 Abs. 4 der Kirchenbeitragsordnung ist mit 

einem Drittel des zu versteuernden Einkommens bzw. der Beitragsgrundlage des/der 
nichtkatholischen Ehe- bzw. eingetragenen Partners/Partnerin anzunehmen. Wäre im Falle 
der Beitragspflicht des/der nichtkatholischen Ehe- bzw. eingetragenen Partners/Partnerin 
der Kirchenbeitrag auch nach dem Vermögen (gemäß § 9 KBO) zu ermitteln, so beträgt der 
angemessene Lebensunterhalt ein Drittel der diesem Beitrag entsprechenden Grundlage 
nach Tarif E. Ein zur Bestreitung des angemessenen Lebensunterhaltes nicht ausreichendes 
Einkommen oder Vermögen liegt vor, wenn der darauf entfallende Beitrag den Beitrag nach 
dem angemessenen Lebensunterhalt unterschreitet. 

 
(6) Berücksichtigung des Familienstandes 
 
a) Die Ermäßigungen nach § 13 Abs. 2 KBO (für Ehe- bzw. eingetragene Partner) und 

§ 13 Abs. 3 KBO (für Kinder) wird in Form von Absetzbeträgen gewährt, die vom 
errechneten Kirchenbeitrag bzw. von der Summe der Teilkirchenbeiträge abgezogen 
werden. 
 

b) Die Ermäßigung für Ehe-/eingetragene Partner beträgt bei Vorliegen der Voraussetzungen 
des § 13 Abs. 2 KBO oder bei Nachweis des staatlichen Alleinverdiener-
/Alleinerzieherabsetzbetrages EUR 44,00. Den Anspruch auf diese Ermäßigung haben auch 
alleinstehende Pflichtige, solange ihnen nach § 13 Abs. 3 KBO die Kinderermäßigung 
zusteht. 

 
c) Die Kinderermäßigung beträgt für ein Kind EUR 23,00, für zwei Kinder EUR 45,00 und für 

jedes weitere Kind EUR 37,00. 
 

Die Kinderermäßigung wird jenem Elternteil gewährt, der die Familienbeihilfe bezieht. 
Sollte dieser ohne Einkommen sein oder verzichtet dieser auf den Kinderabsetzbetrag, so 
wird er vom Kirchenbeitrag des anderen Elternteils abgezogen. Grundsätzlich gilt, dass 
kirchliche Frei- und Absetzbeträge nur bei einem Elternteil in Abzug gebracht werden 
können. 

 
(7) Verfahrens-, Porto- und Bankkosten. 

Die beitragspflichtige Person hat Verfahrenskosten gemäß § 24 Abs. 2 KBO zu ersetzen. 
 
a) Die Verfahrenskosten der Kirchenbeitragsorganisation betragen  

1) für jede Zahlungserinnerung         EUR 3,50  
2) für jede Mahnung               EUR 12,00  
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3) für die Mahnung des Rechtsreferates  
der Finanzkammer der Erzdiözese Wien   EUR 12,00  

4) für die gerichtliche Klage           EUR 12,00  
5) für die gerichtliche Exekution         EUR 12,00  

zuzüglich Gerichts- und Stempelgebühren.  
b) Vorstehende Bestimmung gilt so weit nicht, als der Rechtsanwaltstarif anzuwenden ist  
c) Zu ersetzende Verfahrenskosten sind auch diejenigen Prozesskosten, die dadurch 

verursacht werden, dass die beklagte Person den Nachweis über die Beitragsgrundlage 
entgegen § 16 KBO, erst nach gerichtlicher Streitanhängigkeit erbracht hat.  

d) Portokosten für alle Zuschriften, sowie Kosten, die durch abgelehnte Lastschriftmandate 
o.ä. entstehen, sind durch die beitragspflichtige Person zu tragen.  

 
(8) Vermerke auf Einzahlungsbelegen bzw. auf in elektronischer Form übermittelten 

Überweisungen sind ungültig; sämtliche Hinweise für die Kirchenbeitragsstelle bedürfen 
einer separaten schriftlichen Mitteilung.  

 
(9) Wirksamkeit  

Dieser Anhang tritt mit 1. Jänner 2026 in Kraft.  
 
 
Josef Grünwidl  
Apostolischer Administrator und  
designierter Erzbischof von Wien 
 
Dieser Anhang wurde dem Kultusamt im Bundeskanzleramt schriftlich zur Kenntnis gebracht 
und von diesem mit Schreiben vom 30. April 2026 zur Kenntnis genommen. 
 
42. PFARRAUSSCHREIBUNGEN 

Vikariat Nord – Unter dem Manhartsberg 
Leiter für den Pfarrverband Am Jakobsweg - Weinviertel (Stockerau, Leitzersdorf, Haselbach, 
Niederhollabrunn und Hausleiten) ab 1.9.2026. Dienstohnung im Pfarrhof Stockerau. 
Leiter und Pfarrvikar/Kaplan für den Pfarrverband Klein Maria Dreieichen (Aspersdorf, Groß, 
Hollabrunn und Oberfellabrunn) ab 1.9.2026. Dienstwohnungen im Pfarrhof Hollabrunn. 
Leiter für den Pfarrverband Im Dreiländereck (Hohenau, Rabensburg, Drösing, Ringelsdorf und 
Niederabsdorf) ab 1.9.2026. Dienstwohnoung im Pfarrhof Hohenau. 
Pfarren Großengersdorf, Pillichsdorf, Obersdorf und Wolkersdorf: Pfarrvikar bzw. Kaplan 
(Dienstwohnung in Pillichsdorf) und PAss ab 1.9.2026. 
Pfarrverband Kirchberg am Wagram (Altenwörth, Kirchberg am Wagram und Pfarrexpositur 
Ottenthal bei Kirchberg am Wagram): Pfarrvikar oder Kaplan ab sofort. Dienstwohnung im 
Pfarrhof Altenwörth. 
 
Vikariat Süd – Unter dem Wienerwald 
Leiter für die Propsteipfarre Wiener Neustadt. Wohnung in der Dompropstei, Domplatz 1. 
Pfarrvikar oder Kaplan für den Pfarrverband Leithagebirge (Mannersdorf, Pischelsdorf mit 
Götzendorf und Sommerein). Wohnung im Pfarrhof Mannersdorf. 
Leiter für den Pfarrverband Wienerwald Mitte (Purkersdorf, Tullnerbach, Wolfsgraben). 
Wohnung im Pfarrhof Purkersdorf. 
 
 
Bei Interesse bitte vorerst um Kontakt mit dem zuständigen Leiter des Bischofsvikariates bzw. 
dem Generalvikar. Die schriftliche Bewerbung möge bis 29. Mai im Erzbischöflichen Ordinariat, 
1010 Wien, Wollzeile 2, eingereicht werden. 
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43. PERSONALNACHRICHTEN 

Päpstliche Missionswerke Missio, Diözesandirektion: 

Mag. Lic. Anselm Becker, MA, PfProv. der Pfarren Gerasdorf bei Wien, Seyring und 
Süßenbrunn, wurde mit 5. April neben seiner bisherigen Aufgaben zum Diözesandirektor  der 
päpstlichen Missionswerke der Erzdiözese Wien ernannt. 

Diözesane Gremien: 

Diözesankommission für Weltkirche und Entwicklungszusammenarbeit: 
Thomas Vogel (L), nominiert von horizont3000, wurde mit 8. April für die laufende 
Funktionsperiode zum beratenden Mitglied ernannt. 
 

Dienststellen: 

Erzbischöfliches Ordinariat: 
Bernhard Lücking (L) wurde mit 1. Mai zum Vizekanzler des Erzbischöflichen Ordinariates 
ernannt. 
 
Erzbischöfliches Pastoralamt: 
Prof. Mag. Theresa Lechner (L) wurde mit 1. April zur diözesan anerkannten Geistlichen 
Begleiterin für fünf Jahre ernannt. 
Dr. Michaela Kropatschek (L) wurde mit 15. April zur diözesan anerkannten Geistlichen 
Begleiterin für fünf Jahre ernannt. 
 
Erzbischöfliches Amt für Schule und Bildung: 
Dipl.-Päd. Astrid Hackl, BEd (L) wurde mit 7. September vorläufig bis zum Ende des Schuljahres 
2027/28 mit der Funktion einer Fachinspektorin für den katholischen Religionsunterricht an 
allgemeinbildenden Pflichtschulen im Bereich der Erzdiözese Wien betraut. 
Mag. Andreas Niedermayr (L) wurde mit 7. September im Anschluss ein seine bisherige 
Betrauung bis auf weiteres mit der Funktion eines Fachinspektors für den katholischen 
Religionsunterricht an allgemeinbildenden und berufsbildenden mittleren und höheren 
Schulen betraut. 
Dipl.-Päd. Bernadette Bruckner (L) wurde mit 7. September im Anschluss an ihre bisherige 
Betrauung bis auf weiteres mit der Funktion einer Fachinspektorin für den katholischen 
Religionsunterricht an allgemeinbildenden Pflichtschulen im Bereich der Erzdiözese Wien 
betraut. 
Dipl.-Päd. Katharina Grasi-Jurik, BEd MA (L) wurde mit 7. September im Anschluss an ihre 
bisherige Betrauung bis auf weiteres mit der Funktion einer Fachinspektorin für den 
katholischen Religionsunterricht an allgemeinbildenden Pflichtschulen im Bereich der 
Erzdiözese Wien betraut. 
 

Kategoriale Seelsorge: 

Krankenhaus- und Pflegeheimseelsorge: 
Lic. Alexandru Plostinaru, LL.B LL.M (Eparchie Lugoj), DiözRichter und bisher mit einer halben 
Dienstverpflichtung Seelsorger der Klinik Ottakring, Wien 16, wurde mit 1. Mai als Seelsorger 
der Klinik Ottakring, Wien 16, auf eine volle Dienstverpflichtung ernannt. 
 
Schulseelsorge: 
BG/BRG Stockerau und BHAK/BHAS Korneuburg: 
Mag. Arthur Schwaiger (D), bisher Diakon mit Zivilberuf der Pfarre Hildegard Burjan sowie 
Schulseelsorger der Schulen BG/BRG Stockerau und BHAK/BHAS Korneuburg, wurde mit 
30. April von seinem Amt als Schulseelsorger des BG/BRG Stockerau entpflichtet. 
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Kirchliche Institutionen: 

Kardinal König-Stiftung: 
Dr. Manfred Scheuer (P), Diözesanbischof von Linz, wurde mit 1. November 2025 für weitere 
fünf Jahre (bis zum 31. Oktober 2030) zum Präsidenten ernannt. 
Folgende Personen wurden mit 1. November 2025 für fünf Jahre (bis zum 31. Oktober 2030) 
zu Mitgliedern des Vorstandes (wieder-)ernannt: 
Bischofsvikar Pfarrer Erzpriester Dr. Nicolae Dura (P) 
Dr. Wolfgang Feuchtmüller (L) 
Mag. Judith Huber-Stocker, MSc (L) 
Mag. Rita Kupka-Baier (L) 
Superior P. Dr. Christian Marte SJ (P) 
Landeshauptmann a. D. Dr. Josef Pühringer (L) 
MMag. Georg Pulling (L) 
Günter Bergauer, MBA (L) wurde von 1. November 2025 für fünf Jahre (bis zum 31. Oktober 
2030) zum Finanzreferenten ernannt. 
Dr. Annemarie Fenzl (L) wurde wurde von 1. November 2025 für weitere fünf Jahre (bis zum 
31. Oktober 2030) zur Generalsekretärin ernannt. 

 

Dekanate: 

Bruck an der Leitha: 
GR P. Mag. Pawel Gnat MSF, Dechant und PfrMod. der Pfarren Arbesthal, Göttlesbrunn und 
Wilfleinsdorf, wurde mit 1. Juni für weitere fünf Jahre zum Dechant bestellt. 
Dr. Andreas Michalski, Pfr. der Pfarren Mannersdorf am Leithagebirge, Pischelsdorf und 
Sommerein, wurde mit 1. Juni für fünf Jahre zum Dechant-Stellvertreter ernannt. 

Pfarrverbände: 

Im Dreiländereck: 
Dr. Wolfgang Kimmel, bisher PfVik. der Pfarren Hl. Maria Magdalena an der Alten Donau, 
Wien 22, wurde mit 22. Mai bis zum 31. August zum Pfarrvikar der Pfarren Hohenau an der 
March, Drösing, Niederabsdorf, Rabensburg und Ringelsdorf ernannt. 
 
An der Taborstraße, Wien 2:  
Stefanus Jimmi Wintoyo Mala, B.A. (D. Ruteng), AushKpl. der Pfarren St. Leopold, St. Josef, und 
Am Tabor, alle Wien 2, sowie Seelsorger der Indonesischen Gemeinde, Wien 9, wurde mit 
17. April dienstfreigestellt. 
 
St. Benedikt - Am Leberberg, Wien 11:  
Mag. Francisco Jose Frias Meza, bisher Kpl. dieser Pfarre, wurde mit 31. August von seinem Amt 
als Kaplan entpflichtet und wurde mit 1. September für einen pastoralen Einsatz in der D. Gurk 
freigestellt. 
 
Anningerblick: 
KR P. Mag. Karl Seethaler OT, bisher PfrVik. der Pfarren Gumpoldskirchen, Guntramsdorf-
St. Jakobus, Guntramsdorf-St. Josef und Münchendorf, wurde mit 31. August von seinem Amt 
verpflichtet und tritt in den dauernden Ruhestand. 
P. MMag. Piotr Rychel OT, bisher Kpl. der Pfarren Ebenthal, Großinzersdorf, Loiedsthal, 
Palterndorf, Spannberg und Velm-Götzendorf, wurde mit 1. September zum Parrvikar der 
Pfarren Gumpoldskirchen, Guntramsdorf-St. Jakobus, Guntramsdorf-St. Josef und 
Münchendorf ernannt. 
Der Einsatz von Marina Graf (L), PastPr. in den Pfarren Gumpoldskirchen, Guntramsdorf-
St. Jakobus, Guntramsdorf-St. Josef und Münchendorf endet mit. 31. Mai. 
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Fischatal-Nord: 
Mag. Thomas Wisotzki, bisher Krankenhauseelsorger der Klinik Ottakring, Wien 16, wurde 
neben seiner Tätigkeit als Schulseelsorger der Privaten Volksschule und der Privaten 
Mittelschule Sacré Coeur, Wien 18, mit 1. Mai zum Pfarrvikar der Pfarren Enzersdorf an der 
Fischa, Fischamend, Rauchenwarth und Schwadorf ernannt. 

Seelsorgeräume: 

Föhrenberge: 
Marina Graf (L) wurde mit 1. Mai neben ihrer bisherigen Tätigkeit als PastPr. im Pfarrverband 
Anningerblick zur Pastoralpraktikantin in den Pfarren Gießhübl, Kaltenleutgeben und 
Perchtoldsdorf bestellt. Ihr Einsatz im Pfarrverband Anningerblick endet mit 31. Mai. 

Pfarren: 

St. Johann Nepomuk, Wien 2: 
Manuele Seedoch (L), bisher PastPr., scheidet mit 31. August aus. 
 
Zur frohen Botschaft, Wien 4: 
P. Lic. Dr. John Joseph Antony Samy SAC, bisher Kpl., wurde mit 31. August von seinem Amt 
entpflichtet. 
 
Göttliche Barmeherzigkeit, Wien 10: 
Dipl.-Ing. Mag. Anton Istuk, bisher Kpl. der Pfarre Altsimmering, Wien 11, wurde mit 
1. September zum Kaplan ernannt. 
 
Altsimmering, Wien 11: 
Mag. Daniel Schmitt bisher Kpl. der Pfarre Aspern, Wien 22, wurde mit 1. September zum 
Kaplan der Pfarrer Altsimmering, Wien 11, ernannt. 
 
St. Benedikt - Am Leberberg, Wien 11:  
Mag. Francisco Jose Frias Meza, bisher Kpl., wurde mit 31. August von seinem Amt als Kaplan 
entpflichtet und wurde mit 1. September für einen pastoralen Einsatz in der D. Gurk freigestellt. 
 
St. Josef, Wien 14, und Reindorf, Wien 15: 
P. Mag. Andreas Schöffberger Cop, bisher PfrVik., wurde mit 8. April von seinem Amt 
entpflichtet. 
 
Schmelz, Wien 16:  
P. Lic. Stanislaw Ryszard Leszczynski SCJ, bisher PfProv., wurde mit 30. Juni von seinem Amt 
entpflichtet und kehrt in seinen Orden zurück. 
P. mgr lic. Jaroslaw Maslanka SCJ, bisher Kpl., wurde mit 30. Juni von seinem Amt entpflichtet 
und kehrt in seinen Orden zurück. 
Mag. Lyubomyr Dutka (Ep. Kolomyja), PfMod. der Pfarre Neuottakring und Seelsorger der 
Ukrainischen Griechisch-katholischen Seelsorgestelle Wien, wurde mit 1. Juli neben seiner 
bisherigen Tätigkeit zum Pfarrporvisor ernannt. 
 
Währing, Wien 18: 
KR Mag. Klaus Eibl, PfVik., wurde mit 1. September für ein weiteres Jahr (bis zum 31. August 
2027) zum Pfarrvikar ernannt. 
 
Hl. Johannes Paul II., Wien 20: 
Mag. Marcos Rios, bisher Kpl. dieser Pfarre, wurde mit 31. August von seinem Amt als Kaplan 
entpflichtet und wurde mit 1. September für einen pastoralen Einsatz in Asien für fünf Jahre 
freigestellt. 
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Mag. Luka Berović, PfVik. der Pfarre Hildegard Burjan, Wien 15, Seels. der dortigen Kroatischen 
Gemeinde, und bisher Verantwortlicher für Missio ad Gentes, Wien 20, wurde mit 31. August 
von seiner Tätigkeit als Verantwortlicher für die Missio ad Gentes, Wien 20, entbunden. 
Mag. Jorge Francisco Curiel Rojas, PfVik. der Pfarre Hl. Johannes Paul II., wurde neben seiner 
bisherigen Tätigkeit für die Missio ad Gentes, Wien 20, freigestellt.  
 
Wiener Neustadt-Propsteipfarre: 
Doz. HR EKan. Msgr. Lic. Dr. Franz Xaver Brandmayr, bisher Propstpfarrer, wurde mit 30. Juni 
von seinem Amt entpflichtet. 

Vereinigungen: 

Katholische Glaubensinformation der Erzdiözese Wien: 
P. Mag. Christian Oppitz COp wurde für weitere vier Jahre zum Leiter ernannt. 
 
Studentenunterstützungsverein Akademikerhilfe: 
Dipl.-Ing. Dr. Andreas Kaiser, Dechant und Pfarrer, wurde mit 16. April zum Vorstandsmitglied 
ernannt. 

Auszeichnungen: 

Dir. Mag. Dr. Johanna Schwanberg (L), Leiterin des Dom Museums Wien, wurde mit 30. Jänner 
der Berufstitel „Professorin“ verliehen. 

Todesmeldungen: 

KR EKan. Robert Neumann, Pfr. i. R., ist am 31. März im Alter von 82 Jahren in seinem Haus in 
Pulkau verstorben und wurde am 17. April im Priestergrab auf dem Ortsfriedhof 
Großengersdorf beigesetzt. 
KR Präl. Altabt Gerhard Hradil OCist ist am 12. April im Alter von 97 Jahren in Heiligenkreuz 
verstorben und wurde am 18. April auf dem Klosterfriedhof Heiligenkreuz beigesetzt. 
 
44. PRIESTERWEIHE 2027 

Die Priesterweihe 2027 findet am Samstag, den 19. Juni 2027 um 09:30 Uhr mit Herrn 
Erzbischof Mag. Josef Grünwidl im Stephansdom statt. 
Alle Gläubigen sind herzlich zu dieser Feier eingeladen. 
 
45. HINWEIS ZUR NUTZUNG VON AUS KIS GENERIERTEN PDF-

MATRIKENFORMULAREN 

Zur Sicherstellung der Datenqualität dürfen aus KIS generierte PDF-Matrikenformulare nach 
Erstellung nicht nachträglich digital bearbeitet werden. Eine nachträgliche Ergänzung oder 
Löschung von automatisch generierten Daten ist nicht zulässig. 
 
46. SPRECHTAGE DES ERZBISCHOFS FÜR PRIESTER UND DIAKONE 

Nach telefonischer Vereinbarung unter Tel. 01/515 52-3729, Claudia Hüttner 
Anmeldung für die Ständigen Diakone ausschließlich über das Diakoneninstitut, siehe 
Pkt. „Sprechtage im Institut für den Ständigen Diakonat – Diakon Rudolf Mijoč“ nach 
Pkt. „Sprechtage des Generalvikars“. 
 
47. SPRECHTAGE DES GENERALVIKARS 

Gespräche mit Lic. Dr. Nikolaus Krasa sind Dienstag bis Freitag möglich. Bitte um Termin-
vereinbarung unter Tel. 01/515 52-3200, Fax: 01/515 52-2760, 
E-Mail: n.krasa@edw.or.at oder ordinariat@edw.or.at 
1010  Wien, Wollzeile 2, 3. Stock, Tür 328 
 

http://www.erzdiozese-wien.at/
mailto:n.krasa@edw.or.at
mailto:ordinariat@edw.or.at


KATHOLISCHE KIRCHE Erzdiözese Wien // Wiener DIÖZESANBLATT Mai 2026 

 
 

Seite 49 

     

48. SPRECHTAGE IM INSTITUT FÜR DEN STÄNDIGEN DIAKONAT - DIAKON 
RUDOLF MIJOČ 

Jeden Donnerstag in der Zeit von 15.00 bis 17.00 Uhr. 
Anmeldung bitte unter Tel. 0676/36 16 102 oder r.mijoc@edw.or.at. 
Ort: 1090 Wien, Boltzmanngasse 9. 
 
 
Redaktionsschluss für die Juni-Ausgabe des Wiener Diözesanblattes 2026: 
29. Mai 2026, 14.00 Uhr. 
 
Erscheinungsdatum der Juni-Ausgabe des Wiener Diözesanblattes 2026: 
4. Juni 2026. 
 
Das Diözesanblatt ist unter folgender Internet-Adresse abrufbar: 
www.erzdioezese-wien.at/dioezesanblatt 
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